Mehrjahresplan zur Verringerung der Feinstaubbelastung
Maßnahmen im Bereich des Verkehrs

	Zeitraum

	andere

Zonen
	Umweltzonen  (*)

montags bis freitags

7.00-10.00 und 16.00-19.00 Uhr
	Fußgängerzonen


	01.11.06 – 31.03.07


	-
	Verbot für: Euro 0 und Zweitakt-Motorräder ohne Katalisator  

Erlaubt: Fahrzeuge mit Katalisator


	Verbot für: Euro 0 & Zweitakt-Motorräder ohne Katalisator  

Erlaubt: Fahrzeuge mit Katalisator



	01.11.07 – 31.03.08


	-
	Verbot für: Euro 0 und 1 sowie alle Zweitakt-Motorräder 

Erlaubt: Fahrzeuge ab Euro 2

	Verbot für: Euro 0 und 1 sowie alle Zweitakt-Motorräder 

Erlaubt: Fahrzeuge ab Euro 2



	01.11.08 – 31.03.09


	-
	Verbot für: Euro 0 und 1, Zweitakt-Motorräder sowie Dieselfahrzeuge über 3,5 Tonnen ohne Filter

Erlaubt: Fahrzeuge ab Euro 2, Lkw und Busse mit Filter
	Verbot für: Euro 0 und 1, Zweitakt-Motorräder sowie Diesel-Nutzfahrzeuge ohne Filter

Erlaubt: : Fahrzeuge ab Euro 2, Kleinlastwagen, Lkw und Busse mit Filter 

	01.11.09 – 31.03.10


	Euro 

0 und 1
	Verbot für: Euro 0 und 1, Zweitakt-Motorräder sowie Dieselfahrzeuge ohne Filter

Erlaubt: Fahrzeuge ab Euro 2, Lkw und Busse mit Filter 
	
Verbot für: Euro 0 und 1, Zweitakt-Motorräder sowie Dieselfahrzeuge ohne Filter mit einer Leistung von mindestens 80 %
Erlaubt: Benzinfahrzeuge ab Euro 2, sowie Diesel mit Lkw und Busse mit Filter mit einer Leistung von mindestens 80 %


(*) in allen Gemeinden auszuweisen – Euro-4- und Euro-5-Lkw sowie gasgetriebene Fahrzeuge dürfen fahren
